
1. Innerhalb des WA-Gebietes sind nicht störende 
Handwerksbetriebe, Anlagen für kirchliche und Anlagen für soziale 
Zwecke nur als Ausnahme zulässig. Der Versorgung des Gebietes 
dienende Läden, der Versorgung des Gebietes dienende Schank- 
und Speisewirtschaften, Anlagen für kulturelle, gesundheitlich oder 
sportliche Zwecke, Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige 
nicht störende Gewerbebetriebe, Gartenbaubetreibe, Anlagen für 
Verwaltungen und Tankstellen sind im WA-Gebiet unzulässig.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 2 u. § 4 BauNVO)

2. Für die Berufsausübung freiberuflich Tätiger und solcher 
Gewerbetreibenden, die ihren Beruf in ähnlicher Art ausüben, sind im 
WA-Gebiet nur Räume als Ausnahme zulässig. (§ 13 BauNVO)

3. Innerhalb der mit dem Planzeichen 13.2.2 der PlanZV 
festgesetzten Fläche ist der Bestand an Obstgehölzen dauerhaft zu 
erhalten. Neupflanzungen haben in der Pflanzqualität „Hochstamm, 
3-4jährig, auf Sämling, wurzelnackt oder im Container, Stammumfang 
6-8 cm unter Verwendung der in der Pflanzliste aufgeführten Arten 
und Sorten zu erfolgen. Die entsprechend festgesetzte Fläche ist 
extensiv als Dauergrünland oder als Grabeland zu nutzen.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)

4. Das von den Dach- und sonstigen Flächen anfallende 
Niederschlagswasser ist auf den Grundstücken, auf denen es anfällt, 
schadlos zu versickern, sofern es keiner Nutzung zugeführt wird.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB BbgWG i.V.m. § 54 Abs. 4 BbgWG)

5. Im Geltungsbereich sind für die Hauptgebäude nur Sattel- und 
Walmdächer, mit einer Dachneigung zwischen 22° und 48°, mit 
kleinformatiger Hartdeckung zulässig. (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 87 
Abs. 1 u. 9 BbgBO)

6. Das Baugrundstück ist entlang der Dorfstraße mit einem 
blickdurchlässigen Zaun mit einer Höhe zwischen 1,2 m und 1,5 m 
abzugrenzen. Die Einfriedung ist auf der Straßenbegrenzungslinie zu 
errichten. (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 87 Abs. 1 u. 9 BbgBO)

7. Innerhalb des Baugebietes sind Schottergärten im Sinne des § 
87 Abs 1 Nr. 1 BbgBO unzulässig. (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 87 
Abs. 1 u. 9 BbgBO)

8. Im Plangebiet sind die Sammelbehälter für Abfall nur innerhalb 
der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. Sie sind durch 
Mauern, Rankgerüste, Pflanzungen o. ä. geeignete Maßnahmen so 
abzuschirmen, dass sie von der Verkehrsfläche aus nicht einzusehen 
sind. (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 87 Abs. 1 u. 9 BbgBO)

Das gesamte Plangebiet liegt vollständig innerhalb des durch § 2 
Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 3 BbgDSchG geschützten und in die 
Denkmalliste des Landes Brandenburg unter der Nummer 120313 
eingetragenen Bodendenkmals "Mittelalterlicher Dorfkern Drach- 
hausen, Fpl. 19". Bodeneingriffe sind erlaubnispflichtig (§ 9 Abs. 1 
BbgDSchG)."

Auf dem Grundstück befindet sich ein gem. § 30 BNatSchG 
geschützter Streuobstbestand. Handlungen, die zu einer Zerstörung 
oder sonstigen erheblichen Beeinträchtigung führen können, sind 
verboten.

Baumaßnahmen auf den Flächen im Plangebiet sind nur zulässig, 
wenn sichergestellt ist, dass Bodenbrüter, Reptilien oder andere 
unter die Zugriffsverbote des § 44 BNatSchG fallende Arten nicht 
beeinträchtigt werden.
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(hier zu erhaltender Streuobstbestand
als Biotop nach § 30 BNatSchG)
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unterliegen (hier: Bodendenkmal)

1. Art der baulichen Nutzung
    (§ 9 Abs.1 Nr. 1 des BauGB, § 4 der BauNVO)

2. Maß der baulichen Nutzung
   (§ 9 Abs 1 Nr.1 des BauGB, § 19, 20 der BauNVO)

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
  (§ 9 Abs.1 Nr. 2 des BauGB, §§ 22 und 23 der BauNVO)

6. sonstige Planzeichen

4. Grünordnung
  (§ 9 Abs.1 Nr. 25b des BauGB)

Grenze der Klarstellungs- und Abrundungssatzung
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Gute Graue
Marianne
Petersbirne
Poiteau

Apfel Rheinischer Krummstiel
Rheinischer Bohnapfel
Riesenboiken
Roter Eiserapfel
Winterrambour

Süßkirsche Vogelkirsche (Prunus avium)
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Pflaume Mirabellen (Nancy, Pillnitzer)
Bühlers Frühzwetsche
Ontariopflaume
Kirschpflaume (Prunus cersifera)
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